
progres.nrw - Markteinführung: Biomasse-
und Biogasanlagen

Regionale Gültigkeit

Nordrhein-Westfalen

Zielgruppe

Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen sowie kleine und mittlere
Unternehmen nach der Definition der Europäischen Union. In besonders gelagerten
Einzelfällen sind Kommunen, Gemeindeverbände, kleine und mittlere Unternehmen die nicht
die Voraussetzung der EU erfüllen, antragsberechtigt, wenn es sich um Projekte mit erhöhtem
Innovationsgrad handelt. Hierzu zählen insbesondere Träger von Schulen, Kindergärten und
ähnlichen Einrichtungen. In diesen Fällen erfolgt, soweit erforderlich, eine
Einzelfallnotierung durch die Europäische Kommission.

Beschreibung

Biomasseanlagen zur Wärmeerzeugung in Verbindung mit einer Solarkollektoranlage in
Gebäuden, deren Jahresprimärenergieaufwand der EnEV entspricht, werden im Wege der
Einzelfallprüfung behandelt, wobei Warmwasser-Zentralheizungsanlagen mit einem
entsprechend dimensionierten Wärmespeicher und einem optimierten Abgasverhalten
vorausgesetzt werden. Der Zuschuss beträgt 15 % der förderfähigen Investitionskosten, max.
50.000,- EUR, sowie zusätzlich 15 % bis max. 40.000,- EUR bei einer externen
Wärmenutzung von mind. 30 % durch Dritte.

Kumulation

Möglich, soweit die Summe der staatlichen Subventionen und Zuwendungen 30 % nicht
übersteigt und es sich nicht um eine weitere Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen
handelt.

Adressen

Informations- und Antragsstelle
Bezirksregierung Arnsberg
Abteilung 6 - Bergbau und Energie in NRW
Goebenstraße 25
D - 44135 Dortmund
fon: 0180 3100110 (Bürger- und Servicecenter NRW)
info@callnrw.de Beantragung von Antragsvordrucken
vps@bezreg-arnsberg.nrw.de Antragsstellung
http://www.call-nrw.de
http://www.progres.nrw.de
http://www.bra.nrw.de

Originaltitel



Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Programm für "Rationelle
Energieverwendung, Regenerative Energien und Energiesparen" (progres.nrw) -
Programmbereich Markteinführung


